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Niederschrift  

über Sitzung des Ortsgemeinderates Sankt Thomas am Dienstag, 24.05.2022, 18:30 Uhr, 
im Gemeindehaus in St. Thomas 

 
 
 
Anwesend 
 
Vorsitz 
Herr Rudolf Höser, Ortsbürgermeister  
 
Mitglieder 
Herr Sven Dichter  
Herr Jürgen Diekmann  
Herr Thomas Knubertz  
Herr Michael Reinhard  
Herr Ottmar Schmidt  
Herr Armin Schwarz ab TOP 2) 
 
Verwaltung 
Frau Ute Reinhard  
 
 
 
 
 
 
 
Die Sitzung wird eröffnet um 18:30 Uhr mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Es wur-
de form- und fristgerecht eingeladen. Durch einstimmige Beschlussfassung wird die ‚Tages-
ordnung im nichtöffentlichen Teil um den TOP 9: Herstellen des Einvernehmens zu Bauvor-
haben; Bauvoranfrage Herr Dipl.-Ing. Manfred Anders, Auf der Tafel 19, 54595 Prüm, er-
gänzt. Der bisherige TOP 9 wird TOP 10. Es ergibt sich zur heutigen Sitzung somit die fol-
gende 
 
 

Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Einwohnerfragestunde    
2 Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und den Erlass einer 

Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023   
 

3 Beschaffung einer Informationstafel am Wanderweg "St. Thomas Klosterrunde" 
(Schöne Aussicht)   

 

4 Vorplanungen zum Glasfaserausbau in der Ortslage St. Thomas    
5 Beschaffung von Hundetoiletten    
6 Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen    
7 Mitteilungen und Anfragen    
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
8 Spendenangelegenheit    
9 Herstellen des Einvernehmens zu Bauvorhaben; Bauvoranfrage Herr Dipl-Ing. 

Manfred Anders, Auf der Tafel 19, 54595 Prüm   
 

10 Mitteilungen und Anfragen    
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Öffentlicher Teil 
 
 

Zu TOP 1 Einwohnerfragestunde 
Unter TOP 1 der Sitzung des Ortsgemeinderates St. Thomas haben die Einwohner Gele-
genheit, sich mit Fragen und Anregungen an den Rat zu wenden. 
 
Es war ein Einwohner anwesend. 
 
Es wurden keine Fragen und Anregungen vorgebracht.  
" 
 

Zu TOP 2 Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und den Erlass 
einer Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 
 

Mit der Sitzungseinladung lag den Ratsmitgliedern der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan für die Jahre 2022 und 2023 vor. 
 
Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen: 
 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Festgesetzt werden 
 
1. im Ergebnishaushalt  2022 2023 
 
der Gesamtbetrag der Erträge auf 323.912 € 320.062 € 
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 351.614 € 330.000 € 
 
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -27.702 € -9.938 € 
 
 
2. im Finanzhaushalt 
 
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -19.038 € -2.400 € 
 
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf    0 €    0 € 
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf    0 €    0 € 
 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    0 €    0 € 
 
 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 19.038 € 2.400 € 
 
 

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 
 
 2022 2023 

zinslose Kredite auf    0 €    0 € 

verzinste Kredite auf    0 €    0 € 

davon Vorfinanzierungskredite    0 €    0 € 
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§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 Steuersätze 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

 2022 2023 

 Grundsteuer A  (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke) 500 % 500 % 

 Grundsteuer B 500 % 500 % 

 Gewerbesteuer 380 % 380 % 

 
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden 
 

 2022 2023 

 für den ersten Hund   50,00 €   50,00 € 

 für den zweiten Hund   70,00 €   70,00 € 

 für jeden weiteren Hund  100,00 €  100, 00 € 

 für gefährliche Hunde 

 i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz  250,00 €  250,00 € 

 
 

§ 5 Gebühren und Beiträge 
 
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und 
der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 
(GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren   

1.1 Reihengrab  100,00 € 

1.2 Einzelwahlgrab  150,00 € 

1.3 Doppelwahlgrab 300,00 € 

1.4 Reihenurnengrab 150,00 € 

1.5 Reihengrab (Personen bis 6. Lebensjahr) 50,00 € 
1.6 Urnengrab (pflegefrei) 
      zzgl. Ablösung der lfd. Friedhofsgebühr f. d. gesamte Ruhezeit 
      zzgl. 20 % Zuschlag auf Ablösebetrag 
      zzgl. Sandsteinplatte und Gravur 

250,00 € 

1.7 Rasengrab Erdbestattung 
      (zusätzliche Einmalzahlung für erhöhten Pflegeaufwand f. d. gesamte Ruhezeit) 375,00 € 

1.8 Einebnung einer Grabstätte durch die Ortsgemeinde 750,00 € 
1.9 Benutzungsgebühr Leichenhalle 20,00 € 

1.10 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr 20,00 € 
1.11 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr 20% 

2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus  
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2.1 Örtliche Vereine und Gruppierungen (allgem. Vereinstätigkeit), 
      Veranstaltungen der Ortsgemeinde 

0,00 € 

2.2 Örtliche Vereine und Gruppierungen (gewinnbringende Veranstaltungen) 150,00 € 
2.3 Private Anmietung durch Bürger*innen aus St. Thomas je Tag 140,00 € 
2.4 Private Anmietung durch Bürger*innen aus St. Thomas je 1/2 Tag 90,00 € 
2.5 Anmietung durch auswärtige Nutzer je Tag 150,00 € 
2.6 Anmietung durch auswärtige Nutzer je 1/2 Tag 100,00 € 
2.7 Stundenweise Anmietung (ortsansässige und auswärtige Nutzer) 40,00 € 
2.8 Nutzung der Multimediaeinrichtungen 
     (Beschallungsanlage mit Mischpult, Beamer, Leinwand) 

40,00 € 

2.9 Pauschale für Reinigung (außer wie unter 2.1) 30,00 € 

2.10 Kaution 100,00 € 

3. Straßenreinigung  

je lfd. Meter Grundstückslänge 1,00 € 
 
 

§ 6 Eigenkapital 
 
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 

 31.12.2020 -208.582,64 € 

Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 

 31.12.2021 -221.519,64 € 

Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 

  31.12.2022 -249.221,64 € 

Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 

 31.12.2023 -259.159,64 € 

 
 

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 
Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes 
überschritten sind. 
 
Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen 
bis zu  150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich. 
 
 

§ 8 Wertgrenze für Investitionen 
 
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt ein-
zeln darzustellen.  
. 
 
Beschluss: 
Die Haushaltssatzung mit –plan der Ortsgemeinde St. Thomas für die Jahre 2022 und 2023 wird wie 
im Entwurf vorgelegt beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung: 
6 0 1 
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Zu TOP 3 Beschaffung einer Informationstafel am Wanderweg "St. Thomas Kloster-
runde" (Schöne Aussicht) 

Im Zuge des VG-Projektes „Bitburger Landgänge“ ist die Beschilderung unseres neuen 
Wanderwegs „St. Thomas Klosterrunde“ inzwischen abgeschlossen. Die offizielle Inbetrieb-
nahme steht noch aus und soll im Rahmen einer Wanderung auf dem neuen Weg gemein-
sam mit der Bevölkerung erfolgen. 
 
Als Ergänzung für die bereits vorhandene Beschilderung hat der Vorsitzende ein Angebot (s. 
Anlage Angebot) für eine Informationstafel am Aussichtspunkt „Schöne Aussicht“ eingeholt. 
Der Angebotspreis beläuft sich auf 685,32 Euro.  
 
Die zusätzliche Informationstafel war nicht Bestandteil der Beschilderungsplanung. Die Maß-
nahme „Bitburger Landgänge“ ist kassentechnisch bereits abgerechnet. Die Finanzierung 
der Tafel geht deshalb zu Lasten der Ortsgemeinde. 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
Teilfinanzierung aus dem Haushalt der Ortsgemeinde und aus Spendenmitteln 
 
Beschluss: 
Der neue Wanderweg „St. Thomaser Klosterrunde“ ist fertiggestellt. Der Rat erkennt den 
Bedarf für eine zusätzliche Informationstafel am Standort „Schöne Aussicht“ als sinnvoll und 
wünschenswert an. Der Vorsitzende wird beauftragt, die für die Beschaffung erforderlichen 
Maßnahmen einzuleiten. 

Die Finanzierung soll teilweise über Spenden sichergestellt werden. Der Vorsitzende wird 
beauftragt, mögliche Spender anzusprechen. 

Die offizielle Eröffnung und Einladung der Bevölkerung zur Wanderung soll nach Fertigstel-
lung der Informationstafel erfolgen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung: 
7 0 0 
 

 
 

Zu TOP 4 Vorplanungen zum Glasfaserausbau in der Ortslage St. Thomas 
 

Die Westnetz GmbH plant für das Jahr 2023 in der Ortslage St. Thomas die Verkabelung der 
Niederspannungsversorgung vorzunehmen. Diese Maßnahme bietet für die Ortsgemeinde 
St. Thomas die Möglichkeit, zu wirtschaftlicheren Bedingungen eine Versorgung der privaten 
Haushalte mit Glasfaser umzusetzen.  
 
Um hier zielgerichtet vorangehen zu können, wurde von Seiten der Verwaltung vorgeschla-
gen, dass das Fachbüro Geotechnik, Kerpen, mit der Erstellung eines Kostenangebotes für 
die notwendigen Planungsleistungen und auch eine Kostenschätzung für die zu erwartenden 
Baukosten beauftragt wird. Der Firma Geotechnik wurden die Planungen der Westnetz 
GmbH vorgelegt. Bis zum heutigen Datum (Erstellung der Beschlussvorlage) liegt noch kein 
entsprechendes Angebot der Firma Geotechnik vor. Sollte dies bis zum Sitzungstermin er-
folgen, wird dieses Angebot den Ratsmitgliedern unaufgefordert nachgesendet. 
 
Um jedoch in der Angelegenheit die notwendigen Schritte zeitnah einleiten zu können, sollte 
sich der Ortsgemeinderat St. Thomas in der heutigen Sitzung grundsätzlich mit der Durch-
führung der DSL-Verkabelung beschäftigen. Im Falle eines positiven Votums sollte dann 
nach Vorlage des Angebotes der Firma Geotechnik eine Beratung z. B. im Rahmen einer 
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Arbeitssitzung erfolgen, so dass zeitnah der notwendige Planungsauftrag erteilt werden 
kann. 
 
Der Ortsgemeinderat bewertet die Gelegenheit, zusammen mit den Verkabelungsarbeiten 
der Westnetz GmbH eine Versorgung der privaten Haushalte mit Leerrohren für Glasfaserlei-
tungen umzusetzen, als dem Grunde nach richtig und erforderlich. Dies entspräche einer 
vorausschauenden Planung und würde erneute Erdarbeiten (Gräben, Aufriss der Straßen 
und Grundstücke) in wenigen Jahren überflüssig machen. 
 
Aus zeitlichen Gründen konnte vor der heutigen Beratung und Beschlussfassung kein kon-
kretes Honorarangebot für den Planungsauftrag vom Anbieter (Firma Geotechnik, Kerpen) 
erstellt werden. Die Anforderung eines Honorarangebotes bleibt jedoch weiterhin möglich. 
 
Nach weiteren Vorgesprächen des Vorsitzenden mit der Kreisverwaltung (GIERENS) wurde 
von dort eine überschlägige Berechnung des Kostenanteils für die Ortsgemeinde St. Thomas 
erstellt. Dies unter Berücksichtigung von Vergleichsgemeinden. Nach Auskunft der Kreisver-
waltung ist von einem eigenen Kostenanteil der Ortsgemeinde St. Thomas von rund 150.000 
Euro auszugehen. Hierbei sind die zu erwartenden Kostensteigerungen in der aktuell anhal-
tenden Inflationsphase und die erforderlichen Finanzierungskosten (Kreditgebührenzinsen) 
noch nicht berücksichtigt. 
 
Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die aktuelle Versorgung der Haushalte in der Ortsgemein-
de St. Thomas einschließlich der Ortsteile Bruderholz und St. Johann mit Breitbandan-
schlüssen aktuell gut bis sehr gut ist (=> 50 MBit/sec bis 100 MBit/sec). Von daher besteht 
kein dringender Handlungsbedarf. 
 
Auch ist davon auszugehen (Hinweis der Kreisverwaltung), dass es in Zukunft weitere För-
dermaßnahmen des Bundes / des Landes für den Glasfaserausbau (Hausanschlüsse) geben 
könnte. Hiervon könnten dann auch die erforderlichen Maßnahmen in der Ortsgemeinde St. 
Thomas profitieren. 
 
. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Nach Vorlage des Honorarangebotes sollte festgelegt werden, welche notwendigen Haus-
haltsmittel für das Jahr 2022 aber auch für das Jahr 2023 haushaltsmäßig bereitgestellt wer-
den sollen. Bis zu diesem Zeitpunkt kann keine konkretere Aussage getroffen werden. 

 
Beschluss: 
1. Der Ortsgemeinderat beschließt, die Maßnahme wegen der zu erwartenden Kosten zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht durchzuführen. 

2. Ein Honorarangebot für die Planung durch die Firma Geotechnik (Kerpen) wird nicht 

beauftragt.  

3. Der Vorsitzende und die Verwaltung werden beauftragt, neue Förderprogramme mit 

Blick auf die Inanspruchnahme durch die Ortsgemeinde St. Thomas für die jetzt zurück-

gestellte Maßnahme zu prüfen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung: 
7 0 0 
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Zu TOP 5 Beschaffung von Hundetoiletten 
In der Ratssitzung vom 09.03.2022 wurde in der Einwohnerfragestunde der Wunsch nach 
Beschaffung einer oder mehrere Hundetoiletten geäußert. Es wurde vereinbart, dass der 
Vorsitzende entsprechende Angebote einholt und in der nächsten Sitzung darüber beraten 
und beschlossen wird. 
 
Der Vorsitzende präsentiert die eingeholten Angebote (s. Anlage) und stellt diese zur Bera-
tung und Beschlussfassung. 
 
Für die zu beschaffende(n) Hundetoilette(n) ist der Standort / sind die Standorte festzulegen. 
Ferner ist festzulegen, wer seitens der Ortsgemeinde für die Überprüfung, das Auffüllen er-
forderlicher Verbrauchsmaterialien und die Entsorgung der Abfälle zuständig ist. Ein Ge-
meindearbeiter steht nicht zur Verfügung. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Ausgabe aus dem Haushalt der Ortsgemeinde. 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat hat über die vorliegenden Angebote zur Beschaffung einer oder mehre-
re Hundetoiletten beraten und beschließt: 

Der Ortsgemeinderat bewertet die Beschaffung von Hundetoiletten als grundsätzlich sinnvoll. 
Bei der Ausgabe handelt es sich um eine freiwillige Ausgabe, die vor dem Hintergrund der 
aktuellen Haushaltslage der Ortsgemeinde nicht als unabdingbar und unabweisbar einzustu-
fen ist. Vor dem Hintergrund der als problematisch einzustufenden Unterhaltung der Anla-
ge(n) ohne Gemeindearbeiter, stellt der Rat die Beschaffung bis auf Weiteres zurück.  

 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung: 
7 0 0 
 

 
 
 

Zu TOP 6 Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen 
Derzeit erhebt die Ortsgemeinde St.Thomas Fremdenverkehrsbeiträge nach der Satzung 
über die Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen A vom 25.03.1975. 

Mit Novellierung des KAG ist die vg. Rechtsgrundlage veraltet und es besteht nunmehr die 
Möglichkeit, die touristischen Aufgaben über die Erhebung von Tourismusbeiträgen und/oder 
Gästebeiträgen zu finanzieren. 

Beide Beitragsarten unterliegen höheren Kalkulationsanforderungen als bisher und setzen 
zweckgebundene Einnahmeverwendungen voraus. 

Aufgrund der Rechtsproblematik und wegen fehlender touristischer Einrichtungen verzichtet 
die Ortsgemeinde auf die Erhebung von Tourismusbeiträgen. 

Die Erhebung von Gästebeiträgen kommt aufgrund fehlender Übernachtungsmöglichkeiten 
derzeit ebenfalls nicht in Betracht. 

Aus vg. Gründen soll die bestehende Satzung vom 25.03.1975 aufgeboben werden. 

Wegen Sonderinteresse gemäß § 22 GemO nimmt Thomas Knubertz an der 
Beschlussfassung nicht teil und hat den Sitzungstisch verlassen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
ca. 80,00 €/p.a. 

 
Beschluss: 
Die Satzung über die Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen A vom 25.03.1975 wird mit 
Wirkung zum 01.01.2022 ersatzlos aufgehoben. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung: 
6 0 0 
 

 
 
 

Zu TOP 7 Mitteilungen und Anfragen 
Übersicht bisher ausgeführter Arbeiten nach Hochwasserschäden 

Der Vorsitzende gibt einen Überblick (Anlage Zusammenstellung der Rechnungen) über die 

bisher durchgeführten Arbeiten und die noch offenen Arbeiten zur Beseitigung der Hochwas-

serschäden. 

 

Bauarbeiten an den Eisenbahnbrücken innerhalb der Ortslage St. Thomas und die 

Wiederaufnahmen des Eisenbahnbetriebes nach der Flut 

Der Vorsitzende gibt einen Überblick über die aktuelle Situation.                                                                                      

 

Verkauf von Fischereierlaubnisscheinen 

Bisher wurde der Verkauf der Fischereierlaubnisscheine für die von der Ortsgemeinde ver-

pachtete Fischereistrecke in der Ortslage St. Thomas durch den Ortsbürgermeister vorge-

nommen. In der Praxis werden die ausgegebenen Erlaubnisscheine jedoch durch die Fische-

reiaufseher (LAKOTTA Hans, WEILER Reinhold) kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass 

es von Vorteil ist, wenn der Fischereiaufseher Kenntnis über die verkauften Scheine und die 

berechtigten Personen hat. Von daher wurde der Verkauf der Fischereischeine neu geregelt. 

 

In Absprache und mit Einverständnis ist ab dieser Saison für den Verkauf der Fischereier-

laubnisscheine der ortsansässige Fischereiaufseher Hans LAKOTTA zuständig. Interessen-

ten für den Erwerb der Erlaubnisscheine sind deshalb an ihn zu verweisen. 

 

Nutzung und Reinigung des Bürgerhauses 

Nach der Ausführung der meisten, nach der Flut 2021 erforderlichen Arbeiten im Bürgerhaus 

(drei Brandschutztüren im Treppenhaus fehlen noch, da gibt es Lieferschwierigkeiten), ist 

das Haus nach der Frühjahrsputzaktion (leider nur wenige Helfer:innen) wiederum in einem 

einwandfreien und sauberen Zustand. Besten Dank an alle, die geholfen haben. Die Nutzung 

durch die Vereine und Organisationen sollte deshalb auch wieder mit der nötigen Sorgfalt 

geschehen. 
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Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass die Räumlichkeiten nicht, wie in der 

Hausordnung festgelegt, besenrein verlassen werden. Auch wird die Einstellung der Heizung 

in den Räumen nach Gebrauch oftmals nicht herabgesenkt, was zu unnötigen und vermeid-

baren Heizkosten führt (vor dem Hintergrund der aktuellen Heizölpreise eine hohe Belastung 

für die Gemeinde). 

 

Der Vorsitzende appelliert an alle Benutzer des Bürgerhauses, die Einrichtungen pfleglich zu 

behandeln, besenrein zu verlassen und beim Energieverbrauch für Heizung und Strom auf  

 
 
 
 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
 

Zu TOP 8 Spendenangelegenheit 
Laut Mitteilung der Verwaltung stehen der Ortsgemeinde noch folgende Spendenbeträge zur 
Verwendung zur Verfügung: 
 
• Spende für Kinderspielplatz = 486,59 Euro 
• Spende für Bürgerhaus / Jugendraum = 776,85 Euro 
• Spende für Defibrillator = 319,12 Euro 
 
Die vorhandenen Spendengelder stehen auf Dauer zur Verfügung. Die umgehende Verwen-
dung ist nicht zwingend, jedoch in angemessenem Zeitraum wünschenswert. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Ausgabe/Auszahlungen von den vorhandenen Spendenkonten 
 
 
Beschluss: 
 

- Die Verwendung der Spende für den Kinderspielplatz soll zu einem späteren Zeit-
punkt festgelegt werden. 

- Die Verwendung der Spende für das Bürgerhaus/Jugendraum soll zu einem späteren 
Zeitpunkt festgelegt werden. 

- Der vorhandene Spendenbetrag für Defibrillator wird für Wartungs- und Unterhal-
tungsarbeiten des angeschafften und in Betrieb befindlichen Gerätes vorgesehen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung: 
7 0 0 
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Zu TOP 9 Herstellen des Einvernehmens zu Bauvorhaben; Bauvoranfrage Herr Dipl-
Ing. Manfred Anders, Auf der Tafel 19, 54595 Prüm 
 

Herr Anders hat sich an die Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger-Land gewandt und eine 
Bauvoranfrage für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf den Grundstücken 
Gemarkung Sankt Thomas, Flur 3, Flurstück-Nr. 217/20, 20/2, 161/24, 160/23, 190/25, 
189/25, 132/24, 211/14, 191/121, eingereicht. 
 
Die zur Bebauung vorgesehene Grundstücke liegen nicht innerhalb des Geltungsbereiches 
der Klarstellungssatzung der Ortsgemeinde Sankt Thomas. Das Bauvorhaben ist somit dem 
Außenbereich zuzuordnen. Die bauplanrechtliche Zulässigkeit beurteilt sich somit nach § 35 
BauGB. 
 
Im vorliegenden Fall ist nach § 35 BauGB keine Privilegierung ersichtlich und es wurde noch 
kein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 33 (1) BauGB gefasst. 
Die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ist daher nicht zulässig. 
 
Da im vorliegenden Fall die Tatbestandsvoraussetzungen des § 35 BauGB nicht erfüllt sind, 
sollte der Ortsgemeinderat Sankt Thomas das Einvernehmen gemäß § 36 (1) BauGB nicht 
herstellen. 
. 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat Sankt Thomas stellt das Einvernehmen gemäß § 36 (1) BauGB für die 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf den Grundstücken Gemarkung Sankt 
Thomas, Flur 3, Flurstück-Nr. 217/20, 20/2, 161/24, 160/23, 190/25, 189/25, 132/24, 211/14, 
191/121, nicht her. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung: 
7 0 0 
 

 
 

Zu TOP 10 Mitteilungen und Anfragen 
 
Keine Mitteilungen und Anfragen 
 
 
"Sitzungsende: 21:00 Uhr 
 
 
 
Vorsitz: 

 
 
 
Vertr. der Verwaltung /  

 
 
 
Schriftführung: 
 

 
 
 

  

Rudolf Höser 
 

 Ute Reinhard 

 
   
   

Rainer Wirtz 
Erster Beigeordneter 
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